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SGB-Grundsätze für die
künftige Ausländerpolitik
Auszug aus der Stellungnah-
me des SGB zur zukünftigen
Ausländerpolitik zuhanden
des Bundesrates vom II.
11.1989. (Der Öffentlichkeit
vorgestellt an der gemeinsa-
men Pressekonferenz mit den
Arbeitgeberorganisationen
vom Januar 1999.)
...Wir erachten die folgenden
Grundsätze als Leitlinien für die
bevorstehenden Verhandlun-

gen über ein Rahmenabkom-
men EG/EFTA und entspre-
chende Anpassungen unserer
nationalen Gesetzgebung:
1. Die Schweiz erleichtert den

Erwerb des schweizerischen
Bürgerrechts für die in
der Schweiz niedergelassenen
Staatsangehörigen der EG und
der EFTA. Die Einbürgerungs-
Voraussetzungen sind deshalb

zu vereinfachen, die Einbürge-
rungsfristen zu verkürzen. Ins-
besondere soll eine Doppelbür-
gerschaft keinen Hinderungs-
grund für die Einbürgerung
mehr darstellen.
2. Die Niederlassung wird an

Staatsangehörige der traditio-
nellen Rekrutierungsländer
(EG, EFTA, Jugoslawien) nach
fünf Jahren erteilt. Diese

Niedergelassenen werden
rechtlich den Schweizer Bür-

gern gleichgestellt; noch beste-
hende arbeitsmarktliche Be-

schränkungen, Auflagen und
Kontrollfristen entfallen. Was
das Stimm- und Wahlrecht
betrifft, so erinnert der SGB

daran, dass er die Bestrebungen
zur Schaffung eines Ausländer-
Stimmrechtes auf kommunaler
und kantonaler Ebene unter-
stützt.
3. In der Schweiz niedergelas-
sene Staatsangehörige der EG

und der EFTA erhalten die volle
Freizügigkeit, so dass sie

innerhalb von 10 Jahren nach
ihrer Ausreise jederzeit wieder
in der Schweiz Wohnsitz
nehmen und ungehindert einer

Erwerbstätigkeit nachgehen
können. Die Beanspruchung
von Sozialleistungen wäre für
diesen Personenkreis gesondert
zu regeln.
4. Die Rechtsstellung der Jah-
resaufenthalter ist jener der

Niedergelassenen mit Ausnah-
me der Wiedereinreiserechte
anzunähern. Während einer
Übergangsfrist ist die bisherige
Kontingentierung weiterzufüh-
ren, wobei das Bundeskontin-

gent aufzuwerten ist. Nachher ist
für Jahresaufenthalter die Frei-
zügigkeit im Rahmen der von
uns vorgeschlagenen Globalpia-
fonierung zu verwirklichen.
5. EG-Staatsangehörige und
österreichische Staatsbürger
können als Grenzgänger ohne

Kontingentierung in der
Schweiz arbeiten; sie müssen

jedoch täglich an ihren Wohn-
sitz zurückkehren. Bei erstmali-

gen Gesuchen für eine Erwerbs-
tätigkeit in der Schweiz ist an der

Bewilligungspflicht festzuhal-
ten. Durch die Schaffung
tripartiter Kommissionen ist für
eine effektive Kontrolle der
Löhne und Arbeitsbedingungen
zu sorgen. Hingegen gilt für den

späteren Stellen- und Berufs-
Wechsel volle Freizügigkeit.
Dies setzt die Zulassung der

Grenzgänger zur öffentlichen
Arbeitsvermittlung voraus.
Die Grenzzonen sollen verein-
heitlicht und den heutigen
Realitäten angepasst, nicht aber

grundsätzlich erweitert werden.
Um eine illoyale Konkurrenz

auszuschliessen, ist auf Verord-
nungsstufe zu regeln, wieweit
Grenzgänger auch für Tätigkei-
ten ausserhalb der Grenzzone
eingesetzt werden dürfen.
6. Innerhalb der vereinbarten
Grenzzonen zwischen der
Schweiz und den Nachbarstaa-
ten wird die Tätigkeit von
ausländischen Firmen in der
Schweiz bzw. von Schweizer
Firmen in den Nachbarstaaten
liberalisiert. Darunter sind per-
sonenbezogene Tätigkeiten zu
verstehen, welche die vorüber-
gehende Anwesenheit von Ar-
beitnehmern bzw. Selbständi-

gen-mit ständigem Wohnsitz in
der jeweiligen Grenzzone - in
der Schweiz oder vice versa
erfordern. Eine Liberalisierung
dieser Tätigkeiten muss jedoch
auf dem Grundsatz beruhen,
dass die Gesetzgebung, insbe-
sondere die arbeitsmarktlichen
Vorschriften und die übrigen
Vorschriften der Berufsaus-
Übung des Landes, in dem diese

Tätigkeiten erbracht werden,
strikte eingehalten werden.
7. Das Saisonnierstatut ist

menschenunwürdig. Es muss
daher in seiner heutigen Form,
welche die berufliche Freizügig-
keit des Saisonniers durch
administrative Vorschriften ein-
schränkt, abgeschafft werden.
Im Rahmen einer Übergangs-
frist ist die Saisonarbeit auf
echte saisonale Tätigkeiten in
den Berggebieten einzuschrän-
ken. Konkret schlagen wir vor,
im Laufe einer Periode von 6

Jahren die Zahl der heutigen
Saisonbewilligungen (157 000)
auf 60 000 abzubauen.
Neue Saisonbewilligungen wer-
den ab Beginn der Übergangs-
fristnur noch fürnachgewiesene
echte saisonale Tätigkeiten
erteilt; am Ende der Periode
sollen Saisonbewilligungen von
maximal 6 Monaten Dauer nur
noch in den Berggebieten erteilt

werden. Für diese Saisonniers
besteht Freizügigkeit innerhalb
der bestehenden Saisonstellen
(wobei ihnen die Möglichkeit
offensteht, sich um eine zweite
Saisonstelle oder um offene
Jahresstellen zu bewerben).
Ferner besteht für Saisonniers
aus den traditionellen Rekrutie-
rungsländern die Möglichkeit
des Familiennachzugs.
Der heutige Umwandlungsme-
chanismus wird mit Beginn der
Übergangsfrist aufgehoben. Im
Laufe der 6 Jahre erhalten noch
50 000 bisherige Saisonniers

(prioritär Saisonniers, die be-
reits mehrere Saisons aufwei-
sen) eine Jahresbewilligung.
Nach Ablaufder Übergangsfrist
fällt jeder Umwandlungsan-
spruch dahin, doch sollen bis-
herige Saisonniers eine Priorität
für ihre Wiederbeschäftigung
gegenüber neuen Saisonniers
erhalten.
8. Was die heutigen Kurzauf-
enthaltervonöbzw. 18Monaten
Dauer betrifft, so schlagen wir
vor, in der Übergangsperiode die

bisherigen Kontingente weiter-
zuführen, diese aber nachher in
den Globalplafond zu integrie-
ren. Diese Bewilligungen sind
für Zwecke der beruflichen Aus-
und Weiterbildung zu reservie-
ren. Das Recht auf Familien-
nachzug steht auch den Kurzau-
fenthaltern aus den traditionel-
len Rekrutierungsländern zu,
womit diese praktisch den
Jahresaufenthaltern gleichge-
stellt werden.
9. Staatsangehörige der EG und
der EFTA können ohne Kontin-
gentierung bzw. Einbezug in den

Globalplafond in der Schweiz
einer Erwerbstätigkeit bis maxi-
mal 3 Monate nachgehen. Sie

unterstehen jedoch der Bewilli-
gungspflicht und dem Obligato-
rium eines schriftlichen Arbeits-
Vertrages, welcher von den

Behörden zu kontrollieren ist.
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Arbeitgeber-Verbände:
Grundsätze für Änderungen
der Ausländerpeiitih

Kurzfristige Bewilligungen sol-
len in erster Linie für spezifische
Zwecke wie Austausch von
Managern, Professoren usw., für
kurzfristige Ausbildungsbe-
dürfnisse und für die Zulasung
von Studenten in den Semester-

ferien erteilt werden. Kurzfri-
stige Arbeitnehmer sollen aber

nicht als «Minisaisonniers»
eingesetzt werden. Aufgrund
der verbreiteten Missbräuche

plädieren wir dafür, in den

Saisonbranchen kurzfristige
Bewilligungen nicht zuzulas-

sen.
10. Die Anwesenheit der

Flüchtlinge und Asylbewerber
wird gemäss den Bestimmungen
des Asylgesetzes geregelt, so
dass weiterhin zwischen der
Ausländer- und Asylpolitik der
Schweiz strikt getrennt wird.
Zusammenfassend stellen wir
fest, dass unsere Vorschläge für
die Niedergelassenen, welche

gut die Hälfte aller ausländi-
sehen Arbeitnehmer ausma-
chen, die volle Freizügigkeit
vorsehen und im übrigen
lediglich noch in zwei Punkten

von den EG-Regeln abweichen:
durch das Festhalten an einer
quantitativen Obergrenze (Glo-
balplafond) und an einem

Bewilligungsverfahren für die

erstmalige Aufnahme einer

Erwerbstätigkeit in der Schweiz.
Der Familiennachzug ist nach

unseren Vorstellungen an die

EG-Regeln anzugleichen und
auf alle Kategorien ausländi-
scher Arbeitnehmer auszudeh-

nen. Die berufliche Mobilität
(Stellen- und Berufswechsel)
würde lediglich für kurzfristige
und befristete Arbeitsverhält-
nisse eingeschränkt: für die
verbleibenden echten Saison-
niers während der Saisondauer
auf die Saisonbranchen in
Berggebieten, während wir
umgekehrt die dreimonatigen
Kurzaufenthalter von den Sai-
sonbranchen ausschliessen
möchten.
Wir sind überzeugt, dass diese

Vorschläge den gesamten mög-
liehen Verhandlungsspielraum
für eine vertragliche Regelung
mit den EG-Staaten ausschöp-
fen. Die von uns umschriebenen

Einschränkungen halten wir
auch im Hinblick auf die
notwendige Volksabstimmung
für unverzichtbar.

Auszug aus der Stellungnah-
me der Arbeltgeberverbände
an den Bundesrat vom 17.
Januar 1990. (Vorgestellt an
der gemeinsamen Pressehon-
ferenz mit dem SGB Im Januar
1999)
...Unsere drei Spitzenorganisa-
tionen sehen in folgenden
wesentlichen Anpassungen der
schweizerischen Ausländerpo-
litik im Verhältnis zur EG und
den EFTA-Staaten Verhand-
lungsspielraum, um die Zielset-

zung eines europäischen Wirt-
schaftsraumes zu verwirkli-
chen.
1. Die Schweiz erleichtert den

Erwerb des schweizerischen

Bürgerrechtes für die in
der Schweiz niedergelassenen
Staatsangehörigen der EG und
der EFTA. Die Einbürgerungs-
Voraussetzungen sind deshalb

zu vereinfachen, die Einbürge-
rungsfristen zu verkürzen. Ins-
besondere soll eine Doppelbür-
gerschaft keinen Hinderungs-
grund für die Einbürgerung
mehr darstellen.

2. In wirtschaftlicher Hinsicht
werden die in der Schweiz
niedergelassenen Staatsangehö-
rigen der EG und der EFTA den

Schweizer Bürgern rechtlich
gleichgestellt. Bestehende ar-
beitsmarktliche Beschränkun-

gen, Auflagen und Kontrollfri-
sten sollen deshalb entfallen.
3. In der Schweiz niedergelas-
sene Staatsangehörige der EG
und der EFTA erhalten die volle
Freizügigkeit, so dass sie
innerhalb von 10 Jahren nach
ihrer Ausreise jederzeit wieder
in der Schweiz Wohnsitz
nehmen und ungehindert einer

Erwerbstätigkeit nachgehen
können. Die Beanspruchung
von Sozialleistungen wäre für
diesen Personenkreis gesondert
zu regeln.
4. Staatsangehörige der EG und

der EFTA können ohne behörd-
liehe Bewilligungen als Grenz-

gänger jederzeit und ungehin-
dert in der Schweiz einer

Erwerbstätigkeit nachgehen; die

tägliche Rückkehr an ihren

ständigen Wohnsitz muss je-

doch sichergestellt sein. Über-
dies sollen die Grenzzonen in
der Schweiz wie in den

Nachbarstaaten erweitert wer-
den. Als Erwerbstätigkeit gilt
jede Tätigkeit als Arbeitnehmer
bei einem Betrieb im schweize-
rischen Grenzraum.
5. Innerhalb der vereinbarten
Grenzzonen zwischen der
Schweiz und den Nachbarstaa-

ten werden die personenbezoge-
nen Tätigkeiten von ausländi-
sehen Firmen in der Schweiz
bzw. von Schweizer Firmen in
den Nachbarstaaten liberali-
siert. Unter personenbezogenen
Tätigkeiten sind Tätigkeiten zu
verstehen, welche die vorüber-
gehende Anwesenheit von Ar-
beitnehmern bzw. Selbständi-

gen-mit ständigem Wohnsitz in
der jeweiligen Grenzzone - in
der Schweiz oder vice versa
erfordern.
6. Weiterhin wird mittels ge-
eigneter Massnahmen für ein

ausgewogenes Verhältnis zwi-
sehen dem Bestand der ständi-

gen ausländischen Wohnbevöl-
kerung und dem der schweizeri-
sehen Wohnbevölkerung ge-
sorgt. Neue Jahresaufenthalter-

bewilligungen sollen einerseits
diesen Stablisierungsverpflich-
tungen, anderseits den arbeits-

27



marktlichen Bedürfnissen der
Schweizer Wirtschaft Rech-

nung tragen. Deshalb muss das

Bundeskontingent aufgewertet,
die kantonale Zuteilungspraxis
nach der volkswirtschaftlichen
Bedeutung der Branchen opti-
miert werden. Die Rechtsstel-

lung der Jahresaufenthalter
sollte jener der Niedergelasse-
nen mit Ausnahme der Wieder-
einreiserechte angenähert wer-
den.

7. Am Saisonnierstatut muss
unseres Erachtens festgehalten
werden; dagegen sollte das

Saisonnierskontingent aus-
drücklich für Betriebe mit
eigentlichem Saisoncharakter
vorbehalten bleiben.
Der Umwandlungsanspruch der
Saisonniers in Jahresaufent-

haltsbewilligungen soll aufge-
hoben werden, so dass die

Erteilung von Jahresaufent-

haltsbewilligungen inskünftig
nach einheitlichen Kriterien zu

erfolgen hätte. Für Saisonarbei-

ter aus dem EG-Raum und den

EFTA-Staaten wäre eine Über-

gangsregelung vorzusehen; den

langjährigen Saisonarbeitern ist
eine bevorzugte Umwandlungs-
praxis zu gewähren.
8. Um die Ausländerpolitik der
Schweiz flexibler zu gestalten
und dem Stablisierungsziel
trotzdem Rechnung zu tragen,
werden neue befristete Aufent-
halter-Statute geschaffen, wel-
che grundsätzlich kontingentiert
bleiben. Die Dauer solcher
befristeter Aufenthalts- und

Arbeitsbewilligungen müsste
mindestens sechs, höchstens

achtzehn Monate betragen. Ein
Familiennachzug und ein Be-
rufswechsel wären nur aus-
nahmsweise und bei längerer
Anwesenheit gestattet; ein
Recht auf Verlängerung des

Aufenthaltes ist nicht zu ge-
währen.
9. Staatsangehörige der euro-
päischen Länder können ohne

behördliche Bewilligungen je-
derzeit und ungehindert in der
Schweiz einer Erwerbstätigkeit
nachgehen, sofern der Aufent-
halt auf längstens vier Monate

befristet bleibt. Als Erwerbstä-

tigkeit gilt jede Tätigkeit als

Arbeitnehmer bei einem Betrieb
in der Schweiz.
10. Die Anwesenheit der

Flüchtlinge und Asylbewerber
wird gemäss den Bestimmungen
des Asylgesetzes geregelt, so
dass weiterhin zwischen der
Ausländer- und Asylpolitik der

Schweiz strikte getrennt wird.
Zusammenfassend möchten wir
unsere ausländerpolitische Stra-

tegie für die neunziger Jahre wie

folgt umschreiben: Die Freizü-

gigkeit der Personen soll dort
realisiert werden, wo diese

stabilitätspolitisch unbedenk-
lieh erscheint, d.h. im Bereich
der Grenzgänger sowie der
höchstens viermonatigen Auf-
enthaltsbewilligungen. Eben-
falls wäre die Freizügigkeit für
die in der Schweiz niedergelas-
senen Staatsangehörigen der EG
und der EFTA zu konzidieren.
Am Saisonnierstatut ist festzu-
halten. Hingegen kann das Sai-

sonnierskontigent längerfristig
und nach Massgabe zusätzlicher

Rekrutierungsmöglichkeiten im
Rahmen der verstärkten Freizü-
gigkeit angepasst werden.
Unter allen Umständen muss der

Handlungsspielraum im Be-
reich der gezielten Rekrutierung
von ausländischen Fachkräften

zurückgewonnen werden - ins-
besondere durch die Brechung
des Umwandlungsanspruches
von Saison- in Jahresaufenthal-

terbewilligungen.
Eine derartige Weichenstellung
erscheint auch angesichts der

Stablisierungsversprechungen
unumgänglich zu sein. Diese
Massnahmen einer EG-konfor-
men Ausländerregelung schla-

gen wir vor, um den Zugang der
Schweizer Bürger zum europäi-
sehen Wirtschaftsraum sicher-
zustellen...

Zentra/verfrant/
iScMvetzensefe/" Aribeifgeöer-
Organisationen
Sc/tweizerisc/ter
Gewerfceverèand
Vorort t/es Sc/nveizerisc/?e/!
7/ande/s- and /«t/wsfrie-Vereins

sgesetzFrauen gege
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Auszug aus der gemeinsamen
Stellungnahme von Frauenor-
ganisationen zur Arbeits-
gesetzrevision vom Januar
1990. (Vorgestellt an einer
gemeinsamen Pressekonfe-
renz am 18. Januar.)

Im Arbeitsgesetz (ArG) von
1964 war ausdrücklich die Frau
verantwortlich für Haushalt und
Kinder. Die Familie war
Frauensache. Neben biologisch
begründeten Schutznormen, die

Schwangerschaft, Geburt und
Stillzeit betrafen, ergaben sich

aus dieser traditionellen Aufga-

haltführende Arbeitnehmerin-
nen; ArG Art. 34/36).
Im Entwurf werden alle diese

Sonderschutzvorschriften weit-
gehend aufgehoben, in der

Meinung, damit sei für die

Gleichstellung von Frau und

Mann hinreichend gesorgt.
Welches sind nun aber die

Folgen dieses Vorgehens?

Sc/twfzvbrac'An/ren/Mr Frawen

Schutzvorschriften für Frauen
sollten nur beibehalten werden,
sofern sie biologisch begründet
sind, also nur für Schwangere,

schaft und Stillzeit. Es könnte
dies ein erster Schritt in
Richtung Gleichberechtigung
sein und das traditionelle
Rollenmodell zum Teil aufhe-
ben. Wiederum fällt allerdings
der ungenügende Mutter-
schaftsschutz auf: kein Mutter-
schaftsurlaub, sondern nur ein

Arbeitsverbot während acht
Wochen nach der Geburt. Es

bleibt der Frau überlassen, sich

gegen Überstunden oder Nacht-
arbeit zu wehren. Schwangere
und stillende Frauen werden mit
einem entsprechenden Arzt-
zeugnis zur Nachtarbeit zuge-
lassen! Der Mutterschaftsschutz

ßiWe;-.- Lw/:a.s Le/zmaw« benteilung zwischen Mann und
Frau Sonderschutzbestimmun-

gen, die die soziale Funktion der
Arbeitnehmerin als Hausfrau
und Mutter schützten (Sonder-
Vorschriften über Nacht- und

Sonntagsarbeit, besondere Ar-
beitszeitvorschriften für haus-

Wöchnerinnen oder stillende
Frauen (Art. 33, 34, 35, 36).
An und für sich eine positive
Entwicklung. Die Familie ist
nicht mehr ausschliesslich
Sache der Frauen. Geschlechts-

spezifische Massnahmen be-

schränken sich auf Schwanger-

besteht so nur theoretisch. Denn

je nach ökonomischer Lage oder

Organisationsproblemen bei

Haushalt und Erziehung werden
die Arbeitnehmerinnen nicht
unbedingt ihr Recht auf Schutz-
massnahmen geltend machen.

Das Revisionsprojekt soll an-
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geblich den Gesundheitsschutz
und die Gleichberechtigung
verbessern. Im Endeffekt jedoch
verschlechtert es die Lage der
Frauen, indem es für sie die

Möglichkeit von Nachtarbeit
vorsieht, ohne die der Männer zu
verbessern. Bei Schwanger-
schaft bestehen bei diesen

mangelnden Schutzvorschriften
Möglichkeiten der Gesundheits-
Verschlechterung der Frau mit
Risiken von Fehl- und Frühge-
burten und deren Komplikatio-
nen hinsichtlich der körperli-
chen und geistigen Entwicklung
des Kindes. Nach der Geburt
dann Stress und Übermüdung
für die Mutter, nicht ein
besonders idealer Lebensstart
für das Kind. Die Tatsache, dass

Nachtarbeit für Schwangere und
stillende Frauen nicht ausdrück-
lieh verboten wird, ist unakzep-
tierbar...

NacAr- w«(f SonMfagsarAetY

Es wird möglich, sowohl
Männer als auch Frauen

sonntags und nachts zu beschäf-

tigen. Die Sonntags- und
Nachtarbeit wird ausgedehnt
statt eingeschränkt.
Formal eine Geleichstellung
von Mann und Frau. Praktisch
wird allerdings die Ungleichheit
noch vertieft: Frauen sind
allgemein weniger qualifiziert
und abhängiger von einer Arbeit
in der Nähe des Wohnortes, sie
sind daher weniger mobil und
werden eher eine vorgeschlage-
ne Arbeitszeit annehmen müs-
sen.

ArAezfneAmer/renen mir
Famz/zere/t/Iz'c/zten

Es wird eine neue Schutzkatego-
rie : «Arbeitnehmer mit Fami-
lienpflichten» (Art. 32a + 32b)
gebildet.
Diese Kategorie will Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer mit
Kindern unter 15 Jahren ins-
besondere hinsichtlich Sonn-

tags- und Nachtarbeit schützen,
sofern Ehepartnerin sich nicht
um Haushalt und Kinder küm-
mern kann. Dabei bleibt zu
bemerken, dass für das BIGA
Haushalt und Erziehung immer
noch der Frau obliegen: die na-
türliche Rollentrennung... Die
näheren Regelungen der Be-

rücksichtigung der Familien-
pflichten, wenn beide Ehepart-
ner berufstätig sind, bleibt der

Verordnung überlassen. In der
Realität scheint sich diese

Regelung weder durchzusetzen
noch kontrollieren zu lassen.

(Wer kontrolliert die Familien-
zustände, Staat oder Arbeitge-
ber?) Der vorgeschlagene Be-

griff könnte ein «reines Feigen-
blatt zur ersatzlosen Streichung
der bestehenden Schutzvor-
Schriften» (Dani Nordmann)
sein.

...Vorgesehen ist dafür die

Aufhebung des Art. 36 (Arbeit-
nehmerinnen, die einen Haus-
halt besorgen).
Kinder, Familie und Haushalt
werden in eine andere Welt
verbannt, strikt getrennt von der
Berufswelt. Der Revisionsent-
wurf spiegelt eine Welt vor, die
der Realität nicht entspricht: als
ob alle Arbeitnehmerinnen
entweder ohne Familienanhang
wären oder mit einem Partner zu
Hause. Dies ist noch diskrimi-
nierender als das alte ArG: denn

wer wird sich weiterhin um
Kinder und Haushalt kümmern?
Ohne ausgedehnte Schutzbe-
Stimmungen für Mann und Frau
werden es weiterhin die Frauen
sein, und diesmal neben

Sonntags-, Nacht- und Schicht-
arbeit.

Att/Aetawg des «S/ft/icMeiYs-
sc/tMfzes»/«r Frawen

An und für sich ist dies positiv,
denn der Begriff von «Sittlich-
keit» entspricht sicher nicht
mehr den Vorstellungen und den

Bedürfnissen der Frauen in der
Arbeitswelt. Aberauchhierwird
der Wirklichkeit nicht Rech-

nung getragen: Frauen werden
oft am Arbeitsplatz sexuell

belästigt.
Der Revisionsentwurf lässt hier
die Frauen ohne öffentlich-
rechtlichen Schutz. Sexuelle Be-
lästigungen stellen eine Verlet-
zung der Integrität der Arbeit-
nehmerin dar und können ihre
physische und psychische Ge-
sundheit angreifen. Im neuen
ArG sollte die «persönliche
Integrität» der Arbeitnehmerin-
nen ausdrücklich geschützt
werden. Rechtliche Massnah-
men gegen sexuelle Belästigung

am Arbeitsplatz sollen vorgese-
hen werden.

Die Gleichberechtigung von
Frau und Mann wird nicht
garantiert durch das Streichen
von geschlechtsspezifischen
Sondervorschriften.
Solange keine konkreten Mass-
nahmen vorgesehen sind, die es
dem Mann erlauben, seinen Teil
bei Erziehung und Haushalt zu
leisten, wird die Aufhebung
spezieller Schutzvorschriften
für Frauen die Ungleicheit und

Ungerechtigkeit nur akzentuie-
ren.
Der Revisionsentwurf trägt nur
der Berufswelt Rechnung; die
häusliche und erzieherische
Arbeit wird ausgeschlossen und
unsichtbar und bleibt so mehr
denn je Frauensache.
Durch die geschlechtsneutrale
Sprache, in der die Berufswelt
zur Männerwelt wird und die
Frauen dieser angepasst werden,
stellt der Revisionsentwurf
keine Möglichkeit dar, die

ungleichen Ausbildungs- und

Arbeitsmöglichkeiten zu korri-
gieren. Diese Ungerechtigkeit
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existiert auf dem Arbeitsmarkt
und wird nicht dadurch ver-
schwinden, dass man sie

sprachlich beschönigt, versteckt
oder gar verschweig...
Die vorgelegte Revision des

ArG verschlechtert die Stellung
der Frau, ohne die des Mannes zu
verbessern. Dem Grundsatz der

Gleichberechtigung von Mann
und Frau wird nicht Rechnung
getragen.
Die gesellschaftlichen und
sozialen Bedingungen sind für
Frauen in allen Gebieten anders
als für Männer (Beruf, Weiter-
bildung, Familie, Politik).
Durch eine rein formale Gleich-
berechtigung wird nicht auto-
matisch eine reelle Gleichstel-
lung geschaffen. Dabei wird
übersehen, wie ungleich die
gesellschaftlichen, sozialen,
kulturellen und traditionellen
Strukturen für Frauen und
Männer sind.
Die rein formale Gleichstellung
anerkennt nur eine biologische
Differenz zwischen den Ge-
schlechtem und kümmert sich
nicht um die soziale und
wirtschaftliche Ungleichheit.
Durch Aufhebung der speziellen
Schutzmassnahmen für Frauen
wird diese jedoch noch grösser.
Wir wollen eine andere Gleich-
berechtigung von Frau und
Mann, eine positive, aktive,
welche die reellen Ungleichhei-
ten aufhebt. Deshalb verwerfen
wir im Namen einer echten

Gleichstellung den vorgelegten
Entwurf zur Revision des ArG.

(Der gesamte Téxt kann bestellt werden
bei: M. Therese Sautebin, Union 5, 2502
Biel.)
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